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Covid-19 

Schutzkonzept Mall of Switzerland 
(Kurzbeschrieb) 
 

Ausgangslage: 

Aufgrund der im Frühjahr 2020 beginnenden und herrschenden Pandemie in Sachen 

Covid-19 wurden in der Schweiz verschiedene Massnahmen zum Schutze der Bevölkerung 

durch den Bund und die Kantone ausgerufen.  

 

Eigenverantwortung: 

Die Mall of Switzerland geht von einem eigenverantwortlichen und pflichtbewussten 

Verhalten der Besucherinnen und Besucher, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus. 

 

Schutzkonzept: 

Das vorliegende Schutzkonzept richtet sich nach den jeweils aktuell gültigen Vorgaben der 

Behörden von Bund und Kanton. Der Schutz unserer Besucherinnen und Besucher, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hat dabei immer oberste Priorität. 

 

Umsetzung: 

Die Mall of Switzerland setzt in Abgrenzung zu den Mieteinheiten, welche in der 

Eigenverantwortung der Mieterschaft liegen, die Massnahmen wie folgt um: 

- Durchsetzen der behördlich vorgeschriebenen Massnahmen. 

- Informationspflicht mit Aufklärungs- und Hinweisschildern an allen Gebäudezugängen. 

- Aufstellung von Desinfektionsgelegenheiten an allen Gebäudezugängen. 

- Bereitstellung von genügend Reinigungsmöglichkeiten für die Hände in den vorhandenen 

  Toillettenanlagen. 

- erhöhte Reinigungsintervalle der div. Kontaktstellen. 

- Beratung und Unterstützung der Mieter zur Einhaltung und Umsetzung derer branchen- 

  und firmeneigenen Schutzkonzepten. 

- Veranstaltungen mit grossen Menschenansammlungen werden in der Planung 

  vermieden. Zur Einhaltung werden die Sicherheitsdienstmitarbeiter zur Überwachung und 

  Intervention eingesetzt. 

- Die Besucherinnen und Besucher werden bei Verstoss gegen die Vorschriften 

  entsprechend darauf aufmerksam gemacht. Im Verweigerungsfalle machen wir von 

  unserem Hausrecht Gebrauch. 
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